
Justiz- und Polizeidepartement Bern, den 12. Januar 1892
der
schweiz. Eidgenossenschaft

Abteilung für Schuldbetreibung und Konkurs

1892, Kreisschreiben N° 4

An die kantonalen Aufsichtsbehörden für Schuldbetreibung u. Konkurs.

Wir bitten Sie, uns von allen Verordnungen, Dekreten, Verfügungen, Kreisschreiben u.s.w.,

die in Ihrem Kantone zum Zwecke der Ausführung des Bundesgesetzes über Schuldbetrei-

bung und Konkurs erlassen worden sind und in Zukunft erlassen werden, je fünf Exemplare

zukommen zu lassen.

In Fällen, wo keine Vervielfältigung stattgefunden hat, oder stattfindet, belieben Sie uns eine

Abschrift einzusenden.

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement
Abteilung für Schuldbetreibung und Konkurs


